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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Kinderhospizarbeit in Deutschland 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Ein Hospiz (lat. „Herberge“) ist eine Einrichtung der Sterbebegleitung. 

 

Die Kinderhospizarbeit in Deutschland wurde im Jahr 1990 von sechs betroffenen Familien 

auf den Weg gebracht, die am 10. Februar jenes Jahres den Deutschen Kinderhospizverein 

e. V. gründeten. Kinderhospize gab es damals nur in England. 

 

Grundsätzlich unterscheidet man heute stationäre und ambulante Kinder-

hospize/Kinderhospizdienste.  

 

In stationären Kinderhospizen können Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung 

und ihre Familien wiederkehrend Aufenthalte verbringen. Die Begleitung in Hospizen für 

Kinder ist nicht auf die letzte Lebensphase und das Sterben begrenzt, sondern beinhaltet 

den gesamten Lebensweg und kann ab dem Zeitpunkt der Diagnose der lebensverkürzen-

den Erkrankung in Anspruch genommen werden. Ebenso bezieht sich die Kinderhospizar-

beit nicht allein auf die Kinder, sondern bezieht die gesamte Familie mit ein. Die Möglich-

keit, andere Kinder und Familien in ähnlichen Lebenssituationen kennen zu lernen und sich 

auszutauschen, ist ein wesentliches Merkmal im Kinderhospiz. Die Aussicht auf Entlastung 

von alltäglichen Aufgaben wie der Pflege des erkrankten Kindes ist ein weiterer, aber bei 

weitem nicht der einzige Aspekt. 
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Im Laufe der Zeit haben sich Kinderhospize und damit die Kinderhospizarbeit etabliert und 

begleiten häufig über viele Jahre. Daher öffnet sich die Kinderhospizarbeit für Jugendliche. 

Derzeit gibt es zwei (ein weiteres ist im Aufbau) Kinder- und Jugendhospize, die die be-

sonderen Belange der Jugendlichen berücksichtigen. 

 

Schon in den Anfängen der Kinderhospizarbeit wurde deutlich, dass von den Familien eine 

Unterstützung im Alltag gewünscht wurde. Die Notwendigkeit ambulante Angebote der 

Kinderhospizarbeit auf den Weg zu bringen, wurde schnell deutlich. Die ersten Kinderhos-

pizdienste wurden im Jahr 1999 in Berlin und Kirchheim/Teck aufgebaut. Im Jahr 2004 gab 

es lediglich sechs ambulante Kinderhospizdienste, ein Jahr später waren es bereits 25. Ak-

tuell arbeiten über 100 ambulante Kinderhospizdienste in Deutschland. Davon 21 unter der 

Leitung des Deutschen Kinderhospizvereins e. V. 

 

Koordinationsfachkräfte aus den Bereichen Sozialpädagogik oder (Kinder-)Krankenpflege 

sind für die ambulanten Kinderhospizdienste verantwortlich. Ehrenamtliche Mitarbei-

ter/innen absolvieren einen umfangreichen Befähigungskurs, bevor sie die Begleitung der 

Kinder und ihrer Familien aufnehmen. Zu ihren Aufgaben gehört die langfristige Begleitung 

im häuslichen Umfeld sowohl der erkrankten Kinder, als auch der Eltern und/oder Ge-

schwister. Die Unterstützung wird individuell nach den Bedürfnissen der Familien gestaltet. 

So stehen die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen als Gesprächspartner/innen zur Verfü-

gung, hören zu, sind "einfach nur da" und geben etwas von ihrer Zeit. Sie können auf 

Wunsch die Familien auch alltagspraktisch unterstützen und entlasten, um so Freiräume für 

die Familie zu schaffen. Die Pflege wird von den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

ter/innen dagegen nicht geleistet. Diese und andere z. B. palliativmedizinische Leistungen, 

die nicht zum Angebot der Kinderhospizdienste gehören, können jedoch vermittelt wer-

den. Das Angebot ist für die Familien kostenfrei. 

 

Eine Vielzahl ehrenamtlich engagierter Menschen hat die Kinderhospizarbeit in Deutsch-

land erst möglich gemacht. Allein im Deutschen Kinderhospizverein e. V. engagieren sich 

über 700 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen.  

 

Die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, schenken nicht nur ihre Zeit, sondern 

treten auch in der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit einer 

lebensverkürzenden Erkrankung ein. Sie unterstützen, entlasten und begleiten die kranken 

Kinder und deren Familien und sind dauerhaft an ihrer Seite. Mit ihrem ressourcenorientie-

ren Blick auf die Familienmitglieder, ihrem Willen, gesellschaftliche Teilhabe zu ermögli-

chen und ihrer Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen, entwickelt jeder Einzelne kreative 

und individuelle Wege der Begleitung. 
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Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe begleitet derzeit von Gla-

dbeck aus 19 Familien aus Bottrop, Dorsten, Gelsenkirchen, Gladbeck und Oberhausen und 

Voerde. 40 ehrenamtliche Frauen und Männer begleiten die betroffenen Familien, helfen 

bei der Öffentlichkeitsarbeit oder im Büro. 

 

In der Sitzung wird Frau Kira Benz, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhos-

pizdienstes Emscher-Lippe, ergänzend berichten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Integrationsrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 Der Bürgermeister 

i. V. 

 

 
 

        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

_________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

X Integrationsrates 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


